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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
16. Februar 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 153 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/65/655)] 

65/256. Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten  
Nationen in Haiti 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Finanzierung der Stabi-
lisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 
30. Juni 20111 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen2, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1529 (2004) des Sicherheitsrats vom 29. Februar 
2004, mit der der Rat seine Bereitschaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten 
Nationen einzurichten, um die Fortsetzung eines friedlichen und verfassungsmäßigen poli-
tischen Prozesses und die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds in Haiti zu 
unterstützen, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 1542 (2004) des Sicherheitsrats vom 30. April 
2004, mit der der Rat die Einrichtung der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in 
Haiti für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten beschloss, und die späteren Resolu-
tionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1944 
(2010) vom 14. Oktober 2010, mit der der Rat beschloss, das Mandat der Mission bis zum 
15. Oktober 2011 zu verlängern und die derzeitige Gesamttruppenstärke, die aus einem 
militärischen Anteil von bis zu 8.940 Soldaten aller Dienstgrade und einem Polizeianteil 
von bis zu 4.391 Polizisten besteht, beizubehalten, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/315 vom 1. Juli 2004, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 58/311 vom 18. Juni 2004 über die Finanzierung 
der Mission und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 64/278 vom 
24. Juni 2010, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 

_______________ 
1 A/65/535. 
2 A/65/586. 
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2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanz-
mitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 29. Juni 
2007 und 64/269 vom 24. Juni 2010 sowie anderer einschlägiger Resolutionen auszuar-
beiten; 

 2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Stabilisierungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti per 30. November 2010, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 213,0 Millionen US-Dollar, was etwa 8 Prozent der gesamten ver-
anlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur vierzehn Mitgliedstaaten ihre 
Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbeson-
dere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch 
ausstehenden Beiträge sicherzustellen; 

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, 
dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden; 

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, 
denen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen er-
wachsen; 

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, ins-
besondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind; 

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen; 

 9. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen2 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicher-
zustellen; 

 10. betont, wie wichtig es ist, nationale Stellen in der Mission mit haitianischen 
Staatsbürgern zu besetzen, um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, den Aufbau natio-
naler Kapazitäten zu fördern, und um die Erfahrungen und Kenntnisse hinsichtlich der ört-
lichen Kultur, Sprache, Traditionen und Institutionen für die Mission nutzbar zu machen, 
und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass Stellenaus-
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schreibungen für nationale Bedienstete auf der Website der Mission korrekt sind und recht-
zeitig bekanntgemacht werden; 

 11. bekundet ihre tiefe Besorgnis über den anhaltend hohen Anteil unbesetzter Stel-
len in der Mission, insbesondere befristeter nationaler Stellen, und dessen nachteilige Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Mission; 

 12. ersucht den Generalsekretär, das Rekrutierungsverfahren zu beschleunigen, um 
unbesetzte Stellen, insbesondere befristete nationale Stellen, rasch und effizient zu besetzen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu gewährleisten, dass die Mission mehr 
Möglichkeiten für die Vergabe von Beschaffungsaufträgen an örtliche Lieferanten schafft; 

 14. ersucht den Generalsekretär ferner, die effiziente, rasche und vollständige Ver-
wendung des gesamten für Projekte mit rascher Wirkung für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 
bis 30. Juni 2011 veranschlagten Betrags zu gewährleisten; 

 15. ersucht den Generalsekretär, bei der Vorlage seines nächsten Haushaltsvoran-
schlags für die Mission die derzeitige Bewertung des vor Ort bestehenden Bedarfs in Bezug 
auf Projekte mit rascher Wirkung umfassend zu überprüfen und dabei die entsprechenden 
Leitlinien der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze zu derartigen Projek-
ten zu berücksichtigen; 

 16. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Koordinierung zwischen der Mis-
sion, dem Landesteam der Vereinten Nationen und anderen Institutionen der Vereinten Na-
tionen zu stärken, so auch bei der Bekämpfung der tieferen Ursachen unerwarteter Notsitua-
tionen wie der infolge des Choleraausbruchs entstandenen Situation; 

 17. stellt fest, dass im Haushalt für 2010/2011 keine Mittel zur Deckung der Kosten 
für die Unterstützung vorgesehen sind, die die Mission zur Gewährleistung des Wohls und 
der Gesundheit des Missionspersonals im Zusammenhang mit dem Choleraausbruch bereit-
stellt, und ersucht den Generalsekretär, die diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken; 

 18. ist sich der wichtigen Rolle bewusst, die dem erweiterten Konzept zur Minde-
rung der Gewalt in den Gemeinwesen in der Zeit nach dem Erdbeben zukommt, insbeson-
dere wenn es darum geht, den Vertriebenen und den Bewohnern der von Gewalt betroffenen 
Viertel behilflich zu sein; 

 19. ersucht den Generalsekretär, von den verfügbaren Ressourcen Gebrauch zu ma-
chen, um der Regierung Haitis entsprechend dem vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 
1927 (2010) vom 4. Juni 2010 und 1944 (2010) vom 14. Oktober 2010 erteilten Mandat mit 
logistischer Unterstützung und Fachwissen bei der raschen Durchführung entsprechender 
Maßnahmen behilflich zu sein; 

 20. beschließt, den Betrag von 1.563.905 Dollar zur Unterstützung des Büros des 
Sondergesandten der Vereinten Nationen für Haiti zu veranschlagen; 

 21. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266, 61/276 und 64/269 zu sorgen; 

 22. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
sicherzustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 23. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der mit der Beschäftigung von 
Bediensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen 
zu unternehmen, Stellen des Allgemeinen Dienstes in der Mission mit Ortkräften zu beset-
zen, soweit dies den Erfordernissen der Mission entspricht; 
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 

 24. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti zusätzlich zu dem gemäß der Resolution 64/278 der Generalversammlung 
für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 bereits veranschlagten Gesamtbetrag 
von 23.041.700 Dollar den Betrag von 853.827.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der 
Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 zu veranschlagen, worin der für die 
Aufrechterhaltung der Mission im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2010 bereits 
genehmigte Betrag von 380 Millionen Dollar eingeschlossen ist; 

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 25. beschließt außerdem, unter Berücksichtigung des gemäß ihrer Resolution 
64/278 für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2010 bereits veranlagten Betrags von 
380 Millionen Dollar den zusätzlichen Betrag von 473.827.400 Dollar für die Aufrechter-
haltung der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 entsprechend den in 
der Resolution 64/249 der Generalversammlung vom 24. Dezember 2009 aktualisierten 
Kategorien und unter Berücksichtigung des in der Versammlungsresolution 64/248 vom 
24. Dezember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2010 und 2011 unter den 
Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

 26. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. De-
zember 1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 9.094.700 Dollar 
im Steuerausgleichsfonds, der den für die Mission bewilligten geschätzten zusätzlichen 
Einnahmen aus der Personalabgabe für den Zeitraum vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 
entspricht, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 25 anzurechnen ist; 

 27. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht durch Anleihen bei anderen ak-
tiven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden dürfen; 

 28. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolu-
tion 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003; 

 29. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Ge-
pflogenheiten zu verwalten sind; 

 30. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Haiti“ auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung weiter zu behandeln. 

73. Plenarsitzung 
24. Dezember 2010 


